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2. Er dient deI' Beisetzung der verstorbenen Glieder 
der Kirchengerri·einde sowie der Personen, die b.ei 
illrem Tode in der Gemeinde . . . ihren 

, /Wohnsitz oder Aufenthalt hatten. Für andere Per
V scmen bedarf es der besonderen Genehmigung des 

Gemeindekirchenrats, ·es sei denn, daß für. diese: 
bereit~ vor ihrem Fortzug aus • ·. . . 
ein GrabmÜzungs·r,echt vereinbart wordel). ist. 

3. Sämtliche Grabstellen bleiben Eigentum der Kir
chengemeinde. Die Rechte an ihnen regeln sich nach 
dieser 01•dnung. 

D. Freie· Stellen 

f. Mitleitungen für den kirchlichen Dienst 

II 
Verwaltung und Aufsicht 

·§ 2. 

68 
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Verwaltung und. Aufsicht: obliegt dem Genieindekir
chemat. Die unmittelbare, örtliehe Aufsicht übe·r den 

· Friedhof wil'd vcm dem Friedhofswärter im Rahmen 
der ihm erteilten: Weisungen wahrgenommen. 

III 

0 rdn u ng auf dem Fd'edho f 

' § 3 
1. Der Friedhof ist währe:nd der festgesetzten Zeiten 

für den Besuch geöffäi,eL Die fü;suche1r haben sich'. 
ruhig rund de:r Würde d~s Ortes eintspre·chend zu' 
benehmeli. Den Andrdnunge.p des Friedhofswärters 

·ist Folge zu leisten. '· · .. , 

2. Kfödel' wn:teir 10 Jahreh dürfen deJJ. Friedhof nur in 
Beg~ift~n$ Erwachseher un.tei· d~ren Verantwortung 
betreten~ ' · · · . · 

3. V~rbofön ist innerhalb des. Friedhofes: 
a) das MHb~ingen von .Tie1'en 
b) das 'Reiten und Befahren mit l!;ahrzeugen ohne 

Geneh~igung. ·. 1 • 

. Kra:nke ode·r gebreehliche Personen dürfen au:6 
den Friedhofswegeu in Selbstfahrern Qder Roll
stühlen .fahren ·oder gefahren werden. 

c) die BenutzutUg der Friedhofswege als öffontli
.che Durchgangswege. 

d) der Aufenthalt unbeteiligte·r ·Personen bei Be
erdigimg•en. 

e) das Rauehen und Lärmen auf dem Friedhof 
sowie dessen Verumeinigung 

f) das ,unbefugte Betretei~ fremder Grabstätten und 
der F-riedhofsa.nlagen außerhalb de.r Wege 

g) :das. Verbreiten von Druckschriften und d.as An~ 
brfngea1 von Plakaten •ohne Genehmigung , des 
Gemeindekirchenrats ... -



60 

h) das ungenehmigte Feilbieten von Waren ~Her 
Art (insbesOindere Blumen und Kränzen) sowie 
das Anibietelll gewerbli,cher Dienste 

i) das lJbersteigen und Beschädigen der Einfrie
dungen und der Friedhofsumzäunung, das. Ab-. 
pflücken von .Blumen sowie das Beschädigen 
oder Beschmutzen der Grabdenkmäler, Bänke 
und de.r gärtnerischen Aniag·en 

j) das Ablegen von Abraum außerhalb der hierfür 
vorgesehenen Plätze. 

§ 4 
Zu gew:erblichein Arbeiten auf dem Friedhof sind i;iur 
solche Personein berechtigt, die im Besitze eines vom 
Gemeindekireherrrat ausgestelHen Erlaubnissche.ines 
sind. · 

IV 
Bestattungen 

§ 5 

1. Jede. Bestattung ist zunä·chst dem zuständigen Pfar-. 
rer anzu:reigein. Hiierbei ist der standesamtliche Be
stattungeschein vorzulegen. Darauf erfolgt Festset
zung von Tag und Stunde der Bestattung. Sonn
und Feiertags findet in der Regel keine Bestattung 
statt. 

2. Vor Beisetzung von Urnen i!lt eine Bescheinigung. 
über die Einäsche~ung beizupringen. · 

§ 6 

1. Die Leitung der kir•chlichen :Bestattung hat der zu
ständige Geistliche der Evll!ng. Kirchengemeinde. 
Andere Geistliche habelll vorher seine Genehmigung 
einzuholoo. . 

2. Ohne Genehmigung des ~mtierenden Geistlichen 
dürfen auf dem Friedhof keine Reden gehalten 
werdein. Fcmer bedürfen Ges1mg- und Musikauf-• 
führungein und ähnliche Darbie·tungen der Geneh
migung. 

3. Bei nichtkirchlichen Bestattungen ist Rücksicht JlUf 
dein kfochlichein Charakte1· des Friedhofes zu neh
menf~·ber Ge~taltu~g derartiger Bestattungsfeiern 
ist vorher mit dem Vorsitzenden des Gemeindekir-' 
chenrats Rücksprache zu nehmen. '~Reden oder Be
stattungsfeiern, die d·en chri~tlichen Glauben ver
letzein, sind nicht gestattet. 

V 

G r .ab s te lle1n 

§ 7 

Die Tiefe des Grabes beträgt mindeste•ns 1,50 l'n. Der 
Sarg muß von eineir Erdschicht von mindestens 0.90 m 
ohne Grah'hügel gede.ckt sein. 

•· 

§ 8 
Die Ausmau,enmg von Gräbern und Errichtung von 
Grabgewölben ist grundsätzlich untersagt. Ausnahmen 
sind nur mit Genehmigung des Gemeindekirchenrats 
zulässig. 

§ 9 

Die Liegezeit (Ruhefrist) bis .7'1!/:" Wiederbe1egung be
trägt .... Jahre, bei Gräber.n von Kindern bis zu 
... Jahren ..... ~ahre *). 

*) Die Länge der Ruhezeit hängt von der Bodenbeschaffenheit 
ab und wird auf Grund des Gutachtens des Amtsarztes fest· 
gesetzt. 

§ 10 
In jeder Einzelgrabstelle ·darf jeweils nur eine Leiche 
beigesetzt werdoo. E~ ist j.edoch gestattet, eine Mutter 
mit einem Kinde unter 1 Jahr oder zw{li gleichzeitig 
verstorbene Geschwister unte1· 5 Jahren in einem 
Sarge zu bestatten. 

§ 11 

Totgeburten sind nach Anweisung des Gemeindeki'l'
che.nrates zu beerdigen, ohne d.aß eine besondere' 
Grabstelle für sie bereitgehalten wird. Die Beiset
zung unter einem Hügel naher Verwandter ist zu- . 
lässig„ Wird eine besondei:e Grabstelle verlangt, so 
sind am:h die entsprechenden Gebühren zu bezahlen. 

§ 12 

Die Gräber werden eing{lteilt: 
a) Allgemeine Gräber 
b) W ahlgräbe-r 
c) .fänenstellen. 

A. Allg e m e_i n e G r ä b e r : 

Unter all~emeinen Gräbern sind zu verstehen die 
Reihengräbe'l', in denen ohne Auswahl eines Platzes 
nach der Reihe nebeneinander bestattet ~ird. Um-

. hettungen aus einem Reihengrab in ein anderes Rei-
hengrab sind unzulässig. · 

Es werden eh1gericht~t: 
1. Gräber für· Kinder bis zu 5 Jahren 

Länge ..... 1,20 m Breite ..... 0,60· m 
Abstand . . . . . 0,30 m 

2. Gräber für P1ersonen über 5 Jahre: 
Länge ..... 2,10 m Breite . ~. · .. 0,90 m 

Abstand ...•. 0,30 m 

§ 13 

Reihengräbe·r sind spätestens 6 Monate nach der· Bei
setzung . würdig herzurichten. Geschieht dieses t.\'otz 
·schriftlicher Aufforderung ·,nicht, so können. sie von 
der F·dedhofsverwaltung eingeebnet werden. 
Bei Vemachlässigrnng der Instandhaltung ist die Fried-: 
hofsverwaltung be·rechtigt, die Gräber auf Kosten der 
Angehörigen herrichten zu. lassen, wenn eine schqft
liche befristete Aufforderung unbeachtet bleibt. Korn-



rnen die .A!ngehörigen 1 Jahr l11ng ihren Verpflichtun: 
/gen ni~ht iiach, so ist die Grabstätte nach voraufge
:'gamgener letzter Aufforderung einzuebn~Ii. Siüd die 
,-Verpflichteten unbehn~t,, genügt eine öffentliche be
. föstet·e Aufforderung ifr o'i'tsüblicher Bekanntmachung. 
' . _. ' . 
f:,Vor der Eineh:1mng wfrd von der GrabstieUe eine fo-
\fografische Au;fn,ahme gernacht, die, mit einem Proto~ 
. koll versehen, 10 Jahre atJ.fzubewahr·en isL 
} Es ist unstatthaft, Reihe•ngräber einzufrieder), bzw. 
~mit Randsteinen einzu.'fassen. Pie Aufstellung von Sitz
.•.. bänken ist nicht gestattet. 

§ 14 
Ober die Wlederbelegun:g von Refüenf.eldprn, deore-n 
Liegezeit abgelaufen ist, ent&eheidet der Gemeinde
kii,chenrat~ Eine Verlängerung der Ruhefrist von Rei~ 
heugräbe<1111 findet in der Regel nicht statt. Die be
absichtigte Wiederbelegung wird 6 Mori.ate vor Ab
räumung bekanntgegeheü. 

B. W a h l g r ä b e [' : 

. §'15 
1. Wahlgräbct s!Ild Grabstelle:n, .. die auf Wunsch ein

~ln oder zu meh1'eren für eine längere Benutzuiigs
dauer von .... Jah'nm vediehen wei·den *). 

<~\ 

l" *) Hier ist die vom Gemeind.e.kfrchenrat zu hesciiUeßende Zeit· 
· · dauer. einzusetzen, Die Nutzungszeit soll im aJ,lgetneinen 

.50 Jahre nicht überschreiten. "• · 

2. Bei den Wahlgrabstätten ist im allgemeinen eine 
Breite von 1,20 bis 1,45 in u:nd Länge von 2,50 m 
vorzusehen. . 

3, Die Nutzungsrechte an Wahlgräbei'n werden durch 
Zahh;ng der festgesetzten Gebühr erworben .. Ubet· 
dein Erweirh wird eim~ _ Urku'nde atisgesiellt. Die 
Ausstellung erfolgt fai 2 Stücken, vcin denen eines 
der Erwerber erhält. · 

· 4. fo ·den Wahlgräbern dürfen nur der Erw'erber und 
seine Angehörigen . bestattet ·werden. 
Als Angehöl'ige gelten:· 
a) Ehegatten und Kinder, 
b) Verwandt'e a:uf~ lin_d. absteigende'!' Linie„ 

angeinommene Kinder und Geschwister, 
c) die Ehegatten der u.riter b) bezeichneten ·Pet·

soinen und Verlobte. 

5. Wahlgrabstellen müssen' spätestens 6 Monate nach 
Erwe1r1b des, Nutzu:ngsreehtes gärtnel'isch angelegt 
und u:ri.terhalten werde;n. Der § 13 gilt entspre
cheind. 
D.as Nutzungsrecht kann durch besondere Geneh~ 
migung des Gemeindekirchenrats (Friedhofsverwal-. • 
tung) g•ege1n cmeutc Zahlung der jeweiligen Ge-. 
bühr verlängert werden. 

6. Wird bei späteren Beisetzungen die Nutzungszeit 
durch die Ruhezeit überschritten, so ist vor der Bei
setzung di.e notwendig gewordene Verlängemng des 
Nutzµngsrechts mindestens bis· zum Ablauf der Ru
hezeit gegen Zahlung der entsprechendeµ Gebühr 
zu beantrngein. V,erlängel'lmg muß für sämtli.che 
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Grabbreite:n bewi.rkt werden. Die Bere-chtigten sind 
verpflichtet, für rechtzeitige Verlängerung 2'1U sor
gen. Nac'h Erlöschen des. Nutzungs1'Cchts und Ab
lauf der Liegezeit kann die Friedhofsvcrwaltllng 
übier die' Grabstätten ande·rweit verfügen; Nicht 
entfernte Gq1bmale und sonstige · Ausstattungsge
genstände gehen nad~ dieser Zeit ohne Entschädi
gurng i'll das Eigentum der Kireheilgiemeinde über. 
iiiierauf soll VO'rh,er dumh schri:l!tliche oder orts
übliche. Beka1~ntmachung hingewie.sen werden. 

§ 16 

1 .. Das Nutzungsrecht i~t. ~nter Beschränkung auf den 
im § 15 bestimmten Perso:111e~1kreis vererhlich. Sind 
mehrere Erben vorhanden, so bestimmen diese odet· 
der Tesl:ameintsvollstrecker .-dein neuen Nutzungs

. berechtigten. Bis dahin gilt _der Besitzer der Ver-
leihungsui·kunde dem G~n!eindekirohenrat gegen~ 
über . als ·berechtigt. Per neue Nutzungsberechtigte. · 
hat die ordnungsmäf~ige Un1sch1„eibm1g auf seinen · 

. Namen zu beantragen. Kommt er einer 11achl'icht
lichcn oder öffentlichen Aufforderung fonerhalb 
der gestellten Fdst :nicht nach,. s·o fällt die' Grab
stätte ohne Entschädigung aii die Kirchengemeinde 
zurück. 

2. Hinterläßt der Berechtigte keil1e Erbe'h, <;>der kann 
unter mehi:er:en Erben eine Einigung nicht e!·zielt 
·werden, so ist .der Gemeindekir.chenrat berechtigt; 
den Nu-tzµngsherechtigten von sich aus, zu bestim
men oder entsprechend den bei Erlöschen des Nut-: 
ZU!1gsrechts gdtenden . VoJ·schi:ifferr ·7JU :verfahren. 

3~ Angehödgen des ·Verstorbenen darf bei einem 
Wechsel des Berechtigten ,der Z1:1tritt zu det· Grab-, 
slätte und P.flege derselben nicht versagt werden. 
Die einheitliche Gestaltung der 'Grabstätte darf da-. 
durcq nicht geändert oder gestört werden. 

Q. Ur111enstellen: 

§ 17 

1. Asche·nnl'nen müssen in <einer Tiefe von mindestens 
0,65 m beigesetzt werden: Sie köimen, in einem 
schon vorhandenen Grab des Eheg11tten oder eines 
111ahen Ve1;wandten . des Verstorbenen gegen. Zah~ 
lung d.er halberi Gebühr beigesetzt werden. Im Be
darfsfal1e · we.rdein heso:nd.ere Urnenste11en. angelegt., 

2. Urnembeisetzungen dürfe.i1 Il!ur mit Kenntnis des 
Gemeindekirehemats erfolgen. 

§ 18 

1. Als Reihenstellen werden Umenstätten zur Beiset
zung von höchstens 2 Urnen Verstorbener einer Fa~ 
milie abgegeben. 

2. Außerdem werden Wahlstätten für Urnen, deren 
Verleihung si:nngemäl~ wie hei W.ahlgrabstätten ge
schieht, freigegeben. 



3. Die Liegezeit der Ume beträgt in der Regel 20 
Jahre. 

4. Nach Erlöschen des. Nutzungsrechts bzw. Ablauf der 
Lie.gezeit, ist die Fl'iedhofsverwalfung bereehtigt, 
die beigesetzten Urnertbehälter . zu entf.emen. Die 
Asche ist an g•eeigneter Stelle des Friedhofs in wür-

. diger Weise der Erde zu übergeben. 

5. Die §§ 13 und 14 finden entsprechen\}e Anwendung. 

VI 

Grabmäler 

§ 19 . 

Grabdenkmale und sonstige bauliche Anlagen haben 
dein hierübe:r erlassenen Friedhofsrichtlinien des Kir
chengebiets zu ·entsprnchen; Die Errichtung oder Ver
ändernng ist niu·r mit vorheriger schriftlicher Geneh
migung des Gemeindekirchenrats gestattet. Ohne Ge-

. nepmigung aufgestellte Grahma1e können auf Kosten 
des :Ve1pflichtete1n. VOin de•r Friedhofsverwaltu.ng ent
f~mt werdein. Dasselbe gilt für Einfriedungen, Einfas
sungein und alle übrigen bauli.chen Anlagen sowie In
schriften. Die Inschrift darf nichts enthalten, woran 
das christliche Empfinden Anstoß nehmen könnte. 

§ 20 

Die Größ,e und ·Hohe von Gtabmälern werden vom 
Gemeindekircheinrat auf Grund der Friedhofsricht
Hnie;n festgelegt. Sie sollen bei Reihengräbern mög
lichst 1ruicht höher als 80 cm sein. Bei der Bemessung 
ist auf die benachbarten Grabmäler Rücksicht zu neh
men. 

§'21 

1. Für die I-Iie·rstellung der Grabdenkmäler können 
vo:n dem Gemeil'ld,ekir-chenrat Ordnungsvorschriften 
auf Grund de·r Friedhofs.richtlinien erlassen wer
dein. 
Die VetWendung von blank spiegelndem Material 
ist· nicht gestattet. HartgesteilQ darf höchst·ens matt 
gesehlif:lien sein. 
Verboten sind: 
a) Natursteinsockel .aus anderem·· Werkstoff, als 

er zum Grabmal se.lber ~eirw~nde·t wird, 
b) Kunststeinsockel unter Natursteingrabmalen, 
c) Grahmä1er und Ei1~fassun~en aus gegossiener 

Zementmasse 
d) Terrazzo oder s·chwarzer Kunststeiin 
e) in Zement aufgetragener ornamentaler und fi" 

gürlicher Schmuck 
f) Olfarbenanstrfoh auf St.eingrabmälem 
g) Nachbildungein von Findlingen, Felsgrotten und 

Mauerwe:rk 
h) Porzellanarbeite:n und Glaskugeln 
i) Gips·elilgel u. ä. 
j) Uchtbilder. 

2. Die Aufstellung von Grabkreuzen aus Stein,, 
Sehmiedeeis•m und Holz ist erwünscht, desgl. von 
penkstieinen mit christlichen Symbolen oder Bibel
sprüchein. 

§ 22 
„ 

' 1. Die Genehmigung des Gemeindekirchenrats (§ 19) 
ist reiehtz,eitig unter Vorlage von doppelten Zeich
nungen im Maßstab 1 : 10 mit Angabe des Mate
rials, der Oberflächenbehandlung und der Beschrif
tung einzuholen. Antrag und Zeichnung sfnd vom 
Auftraggeber und vom Ausführenden zu unter
zeichnen. Eine Am;fertigung erhält der Antragstel
ler im Falle der Genehmigung mit Genehmigungs
v;erme'l'k zurück, die ande1'e Ausfertigung bleibt bei 
den' F.dedhofsakten. · 

2. Mit der Anfertigung des Grabmals darf erst nach 
de1· Genehmigung durch den Gemeindekirchenrat 
begornnen we1•den. Der Beginn der Setzarheit ist, 
auch wenn die· Genehmigung schon vorliegt, vor
her bei dem Pfarramt zu melden. 

3; Die Aufstellung ~lrd vbrsagt, wenn das Gr.abmal 
usw. nicht dei1 Vorschriften entspricht. 

§ 23 

1. Jedes Grabmal mul.1> entspTechend seiner Größe 
dauerhaft g·eg'.l'ündet sein. 
Alle größ1eren Grabmäler (über 1 m) erhalten aus 
technischen Gründen zweckmäßig Fundamente bfa 
unter die Grabsohle. 

2. Die Grenzen· der Grabstelle dürfen nicht überschrit
ten werden. Ei.ne Beeinträchtigung der Nachbargrä~ 
her ist nicht statthaft. 

,§ 24 

Bei einem Verstoß gege'l1 § 2;~ kann der Gemeindekir
chemat d~s Edord·erliche auf Kosten der Beteiligten 
veranlassen, die für allen Schaden aufzukommen ha
ben. Ebenso sind Grabinhaber für allen Schaden haft
bar, der infolg1e ihres Verschuldens durch Umfallen 
der Grabdenkmäler oder durieh Abstürzen von Teilen 
derselben vermsacht wird. , 

§ 25 
L Di·e Grabdenkmäler und deren Anlage dürfen vor 

Ablauf der Liegef.rfat bzw~ des Nutzungsrechtes: 
nicht ohine Genehmigung .des Gemeindekirchenrats 
verändert oder entfernt werden. 

' 2. Historische, künstlerisch oder kulturell wertvolle 
Grabdenkmäler oder sofohe Denkmäler, die als be-i 
sondere Eigenart des Kirchhofs aus :früheren Zei-. 
ten zu geJt.~n · haben, unterstehen dem besonderen 
Schutz des Gemeindekirchenrats im Einvernehmen 
.mit dem zuständi~n Denkmalpfleger. Sie wer.den 
in eiinem besonderen Verzeich.nis geführt und dür
fon nicht ohne besondere Genehmigung entfurnt 
oder abgeändert werden. 



~VII 

An pf I.anz. u ng unQ. W.ar tu ng von' 

G rähern 

§ 26 
1. Die Grabstättelh müssen in einer des Friedhofs 

würdigen Weise gärtnerisch angelegt .und unterhal-1 . 

ten werden •. · . ' 

.. ·Die erste Aufhügelung, das. Belegen mit Rasen, 
Efeu, Sediun usw. geschi<eh't: im Interesse der ein
heitlichen Gestaltung des Fdedqofs durch die 
Friedhofsve•rwaltung (Friedhofsgäfü1er ·oder Wär
te1•) .. Au.eh weTde<n durch die F<riedhofäverwaltung, 
Bäume, Sträu.ch:Cir und Hecken ang~pflanzt, gepflegt 
und beseitigt, soweit nicht der Gerrteindeldrchenraf 
etwas anderes bestimmt. Gärtneris.che Anlagen grö
ßereai Uhifa:ügs .aiif'denGiabstellenunterli~n d,'e11 
gleichen Genehmigungspflicht 'wie die baulichen 
Anlagen (§ 19). ·· -
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§ 27 

1. Die Gi•eßpflege· g·egen Entgelt darf nur dur-ch die 
Friedhofsverwalt~ng ausgeübt werden. 

VIII 

· Frie'dhofskapeHe und Lj:J-i·ehe:nh·alle· 

§' 28 

1. Die Friedhof~kapelle dient der kirchlichen Bestat
tungsfeier für verstorhe:iie Glieder der Ev. Kir~he. 
Sie darf zu, Bestattungs:f1eieT<~ anderer Bek~nntnisse 
un,d zu solChen . ohne ki.rchliche' Mitwjrkung nur 
mit Genehmigung des. Gemeindekirchenrats ge~ 
braucht werden. · 

2; 'nie Be~timmu.ngen des § 6 sind zu beachten .. 

'§ 29 

1. Die Lei~henhalle (Leichenkammer) dient zur Allf-
1nahme :der eingesargten Leichen bis zur Bestattung. 

. Die Hiügel dürfen ·Ilicht m'it ~far!:e'h .~J,p.fa,S5:Ung,e.n. 2; Die ,Siirge .dürfen nur in .Anwesenheit des Frfod-
(z. B. Stein.; tl:ol:z., Zem:ed:it, Eis~n ü. a:) versehen hofswärters {'I'otengräbers) geöf:linef werden, so-
werden. Soweit noch vörhandeh, müssen solch.e bei fern 'keine Bedenken aus gesundheitlichen Gründen 
Neuvorrichtung -e:ntfei:nt werden. bestehen. · · · 

Zur Bepflanzung de·~ Grahstättetr sind nur Ge;äch-i 3. Särge der an anzeigepflichtigen und anstreckenden 
se zu verwenden, die benachbarte Gräber nicht be-. Krankheiten Verstorbenen dürfen nur mit Erlaub-. 
eint1·ächtigen. Die Firiedhofsverwaltung·'kann den ·1rris des zu~tändigen Gesundheitsamtes geöffnetwer-
Schnitt oder die völlige Beseitigung stark, wuchei:n- ' de111. 

der oder ahsterhendetr Bäume und Sträucher· anord-: 4. Särge mit auswärts Verstorbenen bleiben geschlos-. 
nen. ·se:n. 

'5, Grabschmuck soll nach ~'löglichkeit riu~, aus 'leben- .. 5. AussteUein vo1n Leiehen und die Abhaltung von 
den Pflamien hergestellt wet·deh. Ver"'.elkte Blumeni Traue:rfeierlichkeiten am offenen Sarge ist verho-. 
und Kränze sind von den G1;äbern zu entfernen'. ten. 
und auf die vorgesehenen AbfallplätZe zu· bringen. 
Gegebene!Jlfalls wetden sie . auf Kosten de•r Grab
stelleninhaber durch die· Friedhofsverwaltung be
seitigt. Das Aufstelle1n unauffälliger, Bänke ist nm' 
bei größereu Grabstellen zulässig und bedarf der. 
Gelllehmigmng der Friedhofsverwaltung. · · 

•· .Das Bestretien und Umstreuen· der Grabstätte mit 
Steinsplitt u. dgl. sowie das Aufstellen unwürdiger 
Gefäße (Ko11serve11dosen usw.) zur Äu:fn.ahme von; 
Blumen auf Grabstdle:n ist zu unterlassen, desgJei-, 
eben die Aufteilung der <;;rahflächen durch Blech 
oder- Steinkanten. 

·~ Unzulässige Anpflanzungen, Einfriedungen, Be-, 
.streuungein usw. sind ZU entfernen. Geschieh,t dies, 
trotz schriftlicher Aufforderung nicht, so kann der: 
Gemeindekirchenrat sie auf Kosten der Berechtigten 
beseitigen lassen. . . 

Sind die Verfügungsberechtigten nicht bekannt odei: 
· nJ..cht ohne weiter·es zu ermitteln, so kann die Fried

hofsverwaltung na·ch entsprechender öffentl!cher 
Bekanntmachung die beanstandeten ·Gegenstände 
'~eseitigeu. 

IX 
Ein'sp1;Uch ge·g,•en Ent'schefd·~ng~n des 

Ge me in d'c k 11' c h c n ·r a t' s 

§ 30 

Gegen Entscheidungen des Gemeiridekirchenrats auf 
Grund dieser Friedho:fsordnung können die Betroffe
nen hihnie:rl'einer Frist von 1 Monat Einspmch bei dem' 
Kreiskinchenrat. einlegen. 

Gegen Versagungen in den Fällen des § 29 Nr. 2 und 
3 ist eine Anrufung des Kreiskivchen:rats nicht gege-i 
heu. .. 

X 

S.d1 lu ß h e.s tim m u n ge ri 

§ 31 
' Uber alLe belegten Grabstellen wird fortlaufend efo 

Register geführt. Uber vergebene Wahlstielle:n ist ein 
besonderes Regis<te•r zu 'führeih, a~1eh wenn eine Bcle-, 
gung noch nicht erfolgt ist. 
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§ 32 

Für di,e EJr_hebung vun ~.~!ihren ist die Friedhofsge~. 
bührenard1nung . maßg;eb~:;;.a: · ' · 

§ 33 

Dhes,e Friedhofsord:n:rnng tritt mit dem Tage ihrer kir-. 
chenaufsichtlichein Genehmigung in Kraft. Mit dem 
giei,chen Tage tritt die bisherige Friedhofsordntmg 

· außer Kraft. · · 

SplHer'e Änderungen bleiben vorbehalten. 

Sie bedürfen der kirchenailfsichtlichen Gen~hmigung. 

., den . 19. . 

Der Gemeindekinchenra:t 
L. S. 

..................•............................................................................................ :· ......... : .. ' 
Vorsi tz.e.nder 

···············································································································•·,•' 
'Kirchenältiester · Kirch:enältester 

· 'Kirchenaufsichtlich genehmigt 

. ·,,.den .. . . .. 19. . . . 

Nr. 2). Kollektenplan :~ 

Lfd. leitpunkt 

für das 2. Üalbj.ahr des KaJenderjahl'es 1957 . :i 

Nr. 
Zweck der Sammlung • Der Betrag ist abzuführen t~ 

a) an dein b) von dem i 

Supel'intendentell'.""bis spätestens: : 
--~~~~~---~~~~---~-~~-'-~~~~~~~~~--~~~~..,....;~~-------'.""------=;.__--_.;;~ 

1. 3. Sonntag 
n. Trin. 

Für die Berliner Missionsgesellsehaft (Mis:s:ionssunntag) 5. 8. 20. 8. .~ 
·.~ 
·.·t1 
. .;~ (7. 7.1957) 

--~~~--~~-~--~~-~--~-'-----~~-------~----~--~-.:.·"\ 
'·~ür Aufhll!u und .Arbeit des Se~inars für den kil'~h- 5. 8. .20, 8. ;1 2. 4. Sornntag 

n. Ttin. liehen Dienst } 
,._, 

(14. 7. 1957) 

3. ~· Sonntag 
--"-----"------------·------------'--------..."'------'-----.-····~! 

Für die kirchliche Arbeit . an der männlichen Jugen;d 5. 8. 20. 8. 
ri. Trin. 
(21:7.1957) 

4. 6. Sonntag 
n. Trin. 
(28. 7. 1957) 

5. 7; Sonntag 
n. Trin. 
(4. 8. 1957) 

6.' 8. Sort1ntag 
n. Trin . 

. (11. 8. 1957) 

7. 9 . . Somrt.ag· 
\ 

n. ·Trin. 
(18. 8. 195'.7) 

Für die kirchlichen Gemeindeschwesternstationen . 5, 8 ... · 

Für die Durchführung der Christeinlehre (Religiorisun~ 5 .. 9. 
tenicht) · 

Zur EI'füllung drir1gender Aufgaben der Evangelischen 5. 9. 
Kir·che der Union 

Für fütlfohe Bedürfnisse der Kirchengemeinden (Be
schlußhssung durch Gemdndekirchenrat gemäß Ar-
tikel 62,3 der Kirchenordm~ng) ' 

-~-~~~~----~ 
8. 10. So~ntag 

n. Trin. 
(25. 8.1957) 

9. 11. Sonntag 
n. Trin. 
(1. 9. 1957) 

10. 12. Sonntag 
.q, Trin. 
(8. 9.1957) 

11. 13. Son111tag 
n. Trin. 
(15. 9. 1957) 

Für die weibliche Diakonie in uns,e1-em KirohengeMe•t 

Für die kirchliche Arbeit an· der weiblichen Jugend 

l!'ür die Durchführung der Christenlehre (Religionsun
t,erricht) 

Für die Arbeit der foneren Mission (Tag der Inneren 
Mission) . .. 

5. 9. 

5. 10. 

5. 10 . 

5. 10. 

20. 8. 

20. 9. 

20. 9. 

20. 9. 

20. 10; 

20. 10. 

20. 10. 



14. Sonntag 
n. Trin. 
(22. 9. 1957) 

15. Sonntag 
n. Trin. 
(29.9.1957) 

16. Sonnta&; 
n. Trin. 
Erntedankfost 
(6. 10. 1957) 

17. Soll'n;tag 
n. Trin. 
(13. 10. 1957) 

18. Soll!ntag 
n. Trin. 
(20. 10. 1957) 

• 19. Soll!ntag 
n. Trin. 
(27. 10. 1957) 

Reforma
tionsfest 
(31.10.1957) 

20. Sonllltag 
n. T~in. · 
(3. 11. 1957) 

am dritt
fotzten 
Sonntag 
des Kirchen~ 
jahres 
(10. 11~ 1957) 

1. am vor
letzten 
Sonntag 
des Kirchen
jahres 
(17.11.1957) 

Buß- und 
Bettag 
(20. 11. 19~7) 

am letz-
t•en Sonntag 
des Kir
chenjahres 
Totensonntag 
(24. 11..1957) 

· 1. Advent 
1
(1. 12. 1~57) ,. 
2. Advent 
(8. 12. 1957) 

3. Advent 
(15. 12. 1957) 

Für eigene Bedürfnisse der Kir.chenkreise (Beschluß
fassung durch Kreiskircheinrat gemäß Artikel 102,3 
der Kirchenordnung) 

Für die Evangelische;n Kinderheime und Kindergärten 

Zur Wiederherstelhmg kifchlicher Gebäude und für 
außerordentliche' Notstände de,s Kirchengebietes 

Für örtliche Bedürfnisse der Kircheng.emeinden (Be
. schlu,ßfass'llng durch Gemeindekirchenrat gemäß Ar
tikel 62,3 der Kirchenordnimg) 

Für die kirchliche Miihner'.lrbeit (Männersonntag) 

FÜr die kfochliche Betreuung der Köi·perbehinderten 
(Bethesda, Züssower Dia~onieanstalten) 

Für die Arbeit des Gustav-Adolf- Werkes und des 
Lutherwerks··im .Kirchengebiet 

Für die diakonische Arbeit der foneren Mission und 
des Hilfswerks der Evangelischen Kirche in Deutsch
land 

Für die Durchfuhrung de·r Christenlehre (Religionsun -
terricht) 

Für die kirchlichen Gemeindeschwesternstationen 

Zur Erfülfung. dringeni:ler Aufgaben der Evangelischen 
Kirche de·r Union 

Zur AbsteHung besonde1"1e.r dringender Nots'fände in 
der Hleimatkirche 

Für die· ki-rnhlichen Alters- und Siechenheirne 

5. 10. 

5. 10. 

5. 11. 

5. 11. 

5. 11. 

5, 11. 

5. 12. 

5. 12. 

5. 12. 

"5. 12. 

5, 12. 

5. 1. 58 

Zur Pflege der Evange~ischen Kirchenmusik und Aus- 5. 1. 58 
bildung von Kir.chenmusikern 

Füi; Zwecke dell' Kirch1e1nkrdse (BeschlufHassu1ng durch 5. 1. 
Kreisfoi.rehenrat gemäß Artikel 102, 3 de1· Kirchen
ordnrung) 
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20. 10. 

20. 11. 

20. 11. 

20. 11. 

20. 11. 
~ 

20. 12. 

20. 12. 

20. 12. 

20. 12. 

20. 12. 

20. 1. 58 

20. 1. 58 
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27. 4.·Advenrt Ffü· die heiligen Stätten der Christenht(it 5. 1. 20. 1. 
(22. 12. 1957) 

-28. Hteilig-
abend 
(24. 12. 1957) 

Frei für Gemeindezwecke bzw. für die Arbeit der In
neren . Mission in ·der . Heimatkirche (empfohlene 
Sammlung) 

5. J. 20; 1. 

29. 1. Weihnachts-
tag 

Für ve.rmehrte geistliche Betre1nmg unserer Kirchen
gemeinden 

5. i. 20 .. 1 .. 

(25.12. 1957) 

30. 2. Weihnachts- Für die kirchliche Fnrnenarbeh 5. 1. 20. 1. 
tag 
(26.12. 1957) 

31. Sonntag Für die kir·chliche.· Posaunenrriission 5. 1. 20. 1. 
n. Weihn. 
(29. 12. 1957) 

32. Sylvester · Frei für Gemeinde.zwecke .bzw. für d.ie Arbeit des . 5. 1. 20~ 1. 
(31.12. 1957) Hilfswerks ~n de.r Hicimatkil,che (empfohlene Samm

lrnog) 

Evwigelib·dws Konsistorium. 

A V .20902 - 2/57 
Greifswald, 

· deri ·25 .. Mai 1957 

Der vorstehende Kollektenplan wurde in der SÜzUJ11gder Kh,chenleiturig am 23. Mai 1957 beschlossen. 

1Voelk.e 

Nr. 3) Haftpflichtversicherung 

Evang.elisches Konsistori.um 

B 21903 - 1/57 Greifswald, 
den 8. 4. 195.7 

Aus gegrebener Veranlassung wird ~o~hmals da:i·auf 
hingewiesen, daß wir mit Wirkung vom 1. 4. 1953 ab 
für alle · Ki~;·chengeme.inden unseres An.fsicht$be11eichs 
eine 'Sanimelhaftpflichtviersicherung bei der Deutscheri 
V·ersicherungs·!lillfltalt .abgeschlossen haben.· Der Ve1·si-
cherimgsschu:t~ umfaßt: · 

A 1. Die Ausübung der Kirehengem(!inde·;enyaltmig, 
die Seelsorge 11nd die Dllrchführung von V()r-

. · aristaltungen, · 

2. Die Armen- und Waisenpflege einschl. der Tä
tigkeit der Fürsorge- hn.d Gemeindeschwestern, 

3; .Den Haus- und .Grundbesitz, flOw.eit dieser aus~ 
schließlich Zwecken· der Kirchei1gemdnde dient 
(Kirchen, KapeUen, Pfarr- und Küs:terhäusei„ 
Friedhöfe, Gerneindevereinshäuse;r, Schulräume, 
Pfarrwitwenhäusrer, ohne Behei·bergung oder 
VerpHegung fnemder Personen), 

4. Die Veranstaltung vor1 Andachten und Konfir-
mations- oder ,älmlichen Unterdcht, · 

. 5. Die Veranstaltung von Ausflügen und Prozes-
sionen. 

B 1. Sons·tigen vermieteten Blaus- und Grundbesitz, 

2. Vorführung von Di apositiv·en, 
3. Die Besteigung der Kfochtürm;e, 

4. Bauarbeiten (~euhauten, Um)lauteri, Reparatur-"1 
1\bbmch- oder Grabearbeiten au.f den versi~. 

cherben . Gruild11,ti,i.cken), we~n )hre . K.osten im 
· Ein~lfalle auf weniger als 2,000,- DM zu. ver.· 
ans.chlagen sitid: 

Nicht mitversichert Sind laut Versichernngsvertrag: 
- • • ';11 

1. Besondere Wohltätigkeits~ und Fürsorgeein
i·ichtungein (z. B. Kra:nkenhähser, Alt~rsheime, 
Sphulen,; Kinderbewahranst.alten, :Waisenhäu-· 
s~r), 

· 2. Hlerbel'g~n, · Gemeinde-~ und . Ve1;~inshäuser, 
wenn ip ~hnen fremde Pei:sorien verpflegt oder 
beherbergt werden, 

3. Industrielle, land-· und forstwirtschaftliche oder 
gewerbliche Betrit(be, 

··, 4. Veranstaltimge11' mit Vorführung .. von Licbt
bilde1:n ·aüßell" Diapositiven, 

5. Hialtung und V:erwendung von Kraft-, Luft-
und Wasserfahrzet1gen. 

Durch diese Sammelhaftpflichtversicheru.ng sind alle 
fliaftpfli~htversicherrurigen. de.r Kirchengemeinden, de
r.en Risifoen in · un.s.erer Versicheru.rig enthalten sind, 
gegensta:ndslos geworden. Eventuell noch bestehen.de 
örtli.che Ve11·träge sind rückwirkend· vom 1. 4. 1953 
ab aufzuhlhen und die überzahlten Beiträge von . der 
Deutschen Versichet'Ltngsanstalt zurückz~ford-ern. 
Die örtlich abgeschlossenen V(}rsieherungeri für Kin
dergä1·ten, landwirtschaftliche Betri_ebe usw. werden 
von der von uns abg·eschlossenen Sammelhaftpflicht-
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versicherung nicht berührt. Auch die etwaigen Grup- Lop.nei11künften nach Steuerklasse ' I zu ermitteln„ 
penunfallV1ersicherungen für die Kinde,r. und Lehrer wobei dem steuerpflichtigen Arbeitslohn vor Anwcu-. 
des kateehetischein Dienstes und Unfallv,ersicher1m- dung der Stertettabelle entsprechend dem Lohnah
gen für die kirchlichen Angestellten (sog. betriebliche re.chnung~zeitraum 

Hiaftpflichtversiche·rm1gen) müssen bestehen bleiben, monatlich 100;- DM 
23,-- DM 

3,80 DM 

da sie durch den Haftpflicht-Sammelvertrag 1nicht wöchentlich 
gedeckt sind. . täglkh 
Bei Schadens.fiilfon, die unter die von uns ab!!'.eschlos- S d·' · b h 

hinzuzurechnen sind. 

q teuerfreie Beträge dürfen nu1· ann erücksic, tigt 
sene Sammelhaftpflichtversicherung fallen,. sind die 

we1·den, weinn der Lohnempfänger eine entsprechende.· 
. von Geschädigteon .geltciid gemachten Ansprüche un- · . . · 

Bescheinigtmg der .Abteilung Finanie,n seines W:ohn-
verzügHch ri~ch EingaiJg uns ~ui· Weiterleitung. an ; sitzes beibringt. Das gilt auch für die Steuercrmäßf: 
die Dcuts;che Versich~rungsanstalt zu melden .. Das zur . 
MeldJng erforderliche Formular ·ka:nn bei jedem füit- güng wegen Körperbehinde~ung. 
liehen Angestellten der Deutschen Versicherungsah~ (3) Lohnsteuerkarten für· da,ti 2 .. ur.1d wcite:fo Ar-· 
stalt angeford~rt wwdein. Wir bitten, es hinsichtlich beitsrechfsv~rhältnis werden nfoh~ mehr ausgestellt . 

. det· Persortalwngaben und· Beschreibung cles Unfalls (4) Eine ,Besteuei:llng 1uch diesei: . Ziffer edolgt 
auszufüllen und. uns zusammen mit dem Antrag des nicht, wenn' die aus mehrereii Ai:beitsrechtsvei;hältnis~ 
bzw. der Geschädigten einzureichen; Die Unterzeich- sen herrühre:ncfen Lo.hneiq.künfte bei de.m . gleichen· 
.nung des Forntul'a.rs hat durch uns zu 1erfolgen. Die,· Lohnschuldner erzielt werden." 
Verhandlungen mit. der Deutschen Versichert,u~gsan-

stalt können. ebenfalls nur vpm Konsistarium rechts~. 
wirksam geführt werden~ 

' ' 

R Hin:w:~,aui .. staatlicli. ·• El .. Gesetze ' . .· '••'>:.- ..... ' 

uncL Verordnung()n 

Woelk,e 

Greifswald, 
den 16.. 4. 1957: 

§ 2 

Beate u er u n g bei Ab gelt u .n g v -0 n ·g r -
holfrngsurlauh 

Hinter Ziffel'.· ~5 wird folgende Ziffe\f: 65a eingefügt: 
,,Et-folgt eine· Abgeltung :des tariflichen Ur.faubs oder 
eines. TdU.es desselben . in Geld, so ist die Besteuerung 
dieser Eink1infte••nach der Tabelle :für tägliche Lo.hn~ 
zahlungein vorzunehmen. Der Besteuerupg sind di~ 
entsprnche:nden Urlaubstage, für die die Abgeltung• , 

Gemäf~ d.;il:'. Anordnung v:om 14. 3. 1957. zur Änderung: erfolgt, zugrunde zu legen. Eine Hiinzurechnung de1'. 
der Richtlinien zur Vemrdrrung üher die BesteuerU/llg · Urlaubsve•rg,ii1'tmg zu aaidere.n Lohne.inkünften, die. 
Üß& A11mi)seinkommeins (Gehl. DDR Teil . I Ni·. 26 · .. während dier fu.ohnahrechnungspei:iode, in der die Be-
; 216) W.Crden mit Whkung vom 1. 1 .. 1957 ab die' st·euemng de:r Urlaubsab&eltung vorgenommen wird, 
Jchtlinien„ zur. Verordnung Über cl'ie 'Besteuerung des erzielt wurden, erfolgt nfoht. Die Urla:ubsabgelturig 

. rbeitseinkornmens - A St R -:- (siehe Rieft 12 de·i~ i.st für sieh gesönde.rt zu besteuern.~' 
chdfteD1reihe zum Ahg~benrecht „Das geltende Lohn- Es ist jedoch von einer Abgeltung des Erholungsur„ 
teuerrecht") wie folgt geandert: faubs in Geld. grundsätzlich abzusehe.JI, d.a de·r Urlaub; 

. e g f a .l l der L () h n s teile r k a r t e.n .für da!\ zur · Erhalt'llng der Gesu:ndheit dient . 
• und weitere Atbeitsr:e.chtsverhältnis Woelke 

".ff. 54 erhält folgende Fassung: 
'Bes·teuerung _der Lohnempfänger 11,1it 
ehr,eren Arheits.rech.tsverhältniss<en . 

' ' ' ·'' . 
. (1) Der· Lohnschuldner ist verpflichtet, an Hand 

Arbeitsbuches (der Arbeitskarte) und des Versi-i 
.rungsausweises zu prüfen, ob der. Lohnempfänger 
'leits in einem anderen Arbeitsrechtsverhältnis steht. 

Prüfung is't. im Lohnkonto b~i allen Lohnem
gem zu v;ermerken,- die: weniger als acht Stun-. 
täglich beschäftigt werden, und bei den Lohn-. 

fängem, die nur tageweise oder nlll· vorliher-, 
. end arbeiten. . 

J Steht der °Lohnempfänger bereits in einem Ar
srechtsverhältnis, so ist di-e Steuer von den aus 

2. oder weiteiren Arb~itsrechtsverhältnis erzielten ·. .. . 

Nr. 5) Tausch volkseigener Grundstücke gegen nicht 
volkseigene ~rundstück:e 

· Evan(!„elisches Konsistorium 

B 20401 - 3/57 ',,, 

Creifsw.ald„ . 

dcii 11. Mai 1957 

Wir ma·chen: auf die Anordrrung über die Grunder
werbsteuerfreiheit .beim Tausch volkseigene!r' .Gncnd-i 
stücke gegen nichtvolkscigene Grundstücke vom 30. 
Oktober 1956 (GBL. DDR II ·s. 380) aufme·rksam, 
nach deren § 1 beim Abschluß von Verträgen dieser 
Art keine Grunde1:werbssteu~l" erhoben wird. 

Im Auftrage 

Dr. Kayser 



C .. ~ersonalnadiriditen 
a) Berufen wurden: 

1. Pastor Dr. Hians-Hfori.ch Jenssen mit Wir
kung vom 1. Jairi:uar 1957 in die Pf1tnstdle 
S p a n t e k o w , Kirchenkreis Anklam. 

2. Pfarrer Heinz L ö ff 1 e ·r aus Pl'ior:a:u/Anhalt 
mit Wirkung vom 1. April 1957 in die Pfarr
stelle Wiek I, Kirchenkr·eis Bergen/Hg. 

b) Mit. 'der te1rtretung~wei8:C1ll Wahmehm11ng ·der. Su
perirrteindenturges·chäfte des Kirchenkreises Greifs
wald-Land ist vom 1. Mai 1957 ab .d·er Pfarrer 
Gerha-rd M a s p f u h 1 in N~uenkir1chen, Kirchen
krei~ Greifswald-Land, beauftragt wol'de1n; 

c) Gestorben ist: 

Zarn:ekow liegt 1,5 km von der. Bahnstation. Karlsburg 'f 
eJrntf•emt. Autohneverhindung nach Gueifswald, · Wol~>:~ 
gast und •Zfüisow möglich .. In den. Sommermonaten ~~;' 
sehr zahhieiiche.Verk.ehrsverhindungen.dürch die Reichs-. ·i 
bahn. - Für den rieuznziehenden Geistlichen sind 5 ;i;, 

sehr schöne, große Räume im Pfarrhause nebst ~9~ ;~ 
bengelaß vorhanden. Das Pfarrhaus befindet sich. in · · 
sehr g1üem baulichen. Zustand., Gt,oß~'l' Hausgarten ;?„ 
v01ha:niden. ---,. Zent1•alsich:i1le am Ort, MittelschuI~ in 

,Züssow, bberschulet1. in Groifswa1d (24: km) und Wol
gasit (12 km), in beiden Orten. befinden sich Intel''" 
nate. 

Die Bes·etzung erfolgt d1uch Gemeindewahl. Bewer
btmgen .sind. an den Gemeindekir.chcil!t~ll!t in Zarnekow 
über· das Eyangdische Konsistorium · in · G1-eifswald, 
J. W. Staljnstr. 35/36, zu riqhten. · 

K Weitere Hinweise 

Pfarrei:· Hugo L •e m b c k e in Zar:nekow, Kirchen
kreis Wolgast, am 13. Mai 1957; im Alter von 
43 Jahren. 

D. Freie Stellen 

· 1 Nr. 6) Aufnahme von jungen Männern in das füüder
haus der Ziissower Diakonie~Anstalten 

' 
Die Pfarrstelle Kir c h - Ba g gen d o r·f, Kirchenkreis 
Grimmen; ist durch Todesfall· frei geworden. füe kann· 
sogle1ch wieder besetzt werden. Zum Pfarrspren.g1el 
~hfü„en insgesamt 3 Predigtstätfon, 5".-7 km vom 
Pfarrort entfernt, mit zirka 3500 Seelen. B.aqnstation 
ist Grimmen, 11 km entfen~t, Antobnsv:erbihdung 
werktäglich üher Grimmen nach Grreifswald, übet· 
Tl"ibsoos nach Rostock. ·" · 
Pfanhaus Vi>l'h:anden. Dem Pfarrer st·ehe1l 4: Zimmei· 
u,nd 2 Kaminern zur Verfügung. Hta11sga't"ten ca. 3 

. Morg~n groß. Schule am Ort mit .6 Klas~1n, ·Zentral-. 
schule in Gransebieth, 3 km entfernt.• Obe1~ch1tle in 
Gr.immen, :die durch tägliches Fahl'en nicht e[·reicht · 
werden kwnn. 
Be$etzung erfolgt dutch Gemeindewahl; Bewel"bnngien 
sind ain den Gem~i,.ndekirchenrat in Iqrch-Baggendorf 
. über das Evang.elische Konsistorium in Greifsw.ald, 
Stalinstr. 35/36, zu ·richten. 

Die Pfal'l'Stel~ Z a r 1n e ~ o w , KirichenkrCi& Wolgast, 
ist dmich Todesfall erledigt lmd ab 1. Seiptember 1957 
wi.ederznbesetren. Die Kiriche·pgemeinde zählt . ?975 
Se„Iein. Zn ihr gieihören einige eingepfar11~~e Ortschaf
te•n, wose1bst von Zeit zu Zeit Gottesdienst•e zu halten 
s~nd„ Die Ortschaften sind auf gut gepflasteirtenWe-

, gen ZU -erreichen. - Es wäre erforderlich, ,'daß der ' 
Geistliche' die sooJsol'gerliche Bctreuning des .in de.r 
Nähe gefoge1nen Di.abetikerheims Karlsburg (1,5 km) 
übem~mmt.. Erwün&cht wäiie auch, wenn' ~r sich am 
Unt•e1,1icht im Brüclel·:haus i!n Züssow beteiligen könnte. 

\ 

Das Brftd.e:rhans ·der Züssowei· Di!tlrnnie-Ans.talfon 
weist darauf hin, dafä am 1. 9: 1957 junge Männer. · 
vom 18. L·ebensjahre .ab zur Ausbildung als A~talts
und Gemeindediakone aufgenommen 'Wäden können. 
Da clie Anfra(?iC!n nach ausgebildeten Mitrurbei!ei'ln vmi· 
S·eiten der Gemeinden und Anstalten der Innei-en Mis
sion sich m~hre1n, i~t das Brüderhaus · dringend .auf 
Nachwuchs angewiese(1. Deshalb werden die· Pfarrei· 
h(,lrzlich gebeten, in ihJ:ep. .Geuieinden n.ach geeigneten 
jJing·en Men~chen zu snCl~~.l1, die ffü· die diak.onische 

· Ansb:ldung; infi:age kommen„ 

Bewerbungen kö.rmen so~art erfolg:en. V oraussetz~ngi 
für die Bewerb\mg ist cler Abschluß 4.!lr Grrundschule 
(8. Klasse). Eine abgeschlossene Berufsauspilclnng ist 
erwünscht. Die tliakonische.Ausbilclung ~hme·rt 4 J.ahre. 
In dieser Zeit wechseln Untenicht urid praktische Tä
tigkeit . 

Darüber hinaus besteht di·t~ Möglichkeit der v o :r d i a -
konische 111 Ausbildung für junge Män'Iler von 15 
bhi 18 . Jahren. Sie können ein,e .Lehraüshildung in 
einem der Lehrbetriebe der Anstalt (Gärtnerei, Land-. 
Wirtschaft, Tischlerei, Orthopädiemechanik) durch
laufen. Damit verbunden ist der . .Besuch der staatli-. 
ch:en Berufsschule. Mit dem 18, Lebensjahr bez~. mH 
Beendigung der 2~3 jährigen Lehrzeit treten sie in 
die ·eigentliche diakonische f1usbildung ein, 

.Einzelheiten üheir die Unterlagen zu1· Bewerbung, über 
entsteheinde Kosten und d.as Berufsziel können bei 
dem Vorsfohe1' des Brüderhauses der Züssower Diliko·. 
hieanstalten erfragt werden. 
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